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Bitte unbedingt vor Ferienbeginn abgeben! 

ABSENDER:.........................................................                   10/11 
............................................................................... 
............................................................................... 

Tel.:........................................................................ ..........................., am......................... 

E-Mail:...................................................................                (Ort)                                (Datum) 
 
 
An die 
Kolpingsfamilie St. Pölten 
Dr.-Karl-Renner-Promenade 8 
3100  St. Pölten 
 
 
Betrifft:  WIEDERANMELDUNG FÜR DAS SCHULJAHR 2010/11 
 
Durch meine eigenhändige Unterschrift melde ich meine/n Tochter/Sohn (Zu- u. Vorname): 

 geboren am: Handy Nr.: 

für das SCHULJAHR 2010/11 im Kolpinghaus St. Pölten an. 

Im kommenden Schuljahr besucht mein/e Sohn/Tochter (bei Wiederholungsprüfung annehmen, 

dass er/sie diese besteht) die Klasse: 

(Bitte genaue Bezeichnung zB.: 5A-HMI eintragen) 
 

Wiederholungsprüfung:     JA   /      NEIN   (Zutreffendes ankreuzen) 

Er/Sie möchte folgende Schüler/innen als Zimmerkollegeninnen: 

 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

 

Ich nehme die Aufnahme- und Aufenthaltsbedingungen, die mir durch die Heimordnung 
bekannt sind, vollinhaltlich an und erkläre mich damit einverstanden. Abmeldungen aus dem 
Heim während des Schuljahres sind grundsätzlich nicht möglich. Nur bei gleichzeitigem Austritt 
aus der Schule erlischt auch die Zugehörigkeit zum Heim. Erfolgt aufgrund disziplinärer Vorfälle 
(grobe Verstöße gegen die Heimordnung) eine Entlassung während des Schuljahres, so sind 
für die restlichen Monate zwei Drittel des Heimbeitrages weiterzuzahlen.  
 
Als Schulaustrittstag für die Endklassen gilt der letzte Tag der mündlichen Reife-bzw. 
Abschlussprüfung. 
Der Heimbeitrag ist eine Jahresgebühr, die in zehn gleichen, unteilbaren Beträgen, ohne 
Rücksicht auf Feiertage und Ferien, bis zum 5. des laufenden Monats stets im Vorhinein zu 
entrichten ist. 
 
 

..................................................... 
 (Unterschrift d. Erziehungsberechtigten) 

 


